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RS Vwgh 1993/2/3 91/13/0001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

EStG 1972 §4 Abs4;

Rechtssatz

Bei einem bildnerischen Künstler ist der ausschließliche beru8iche Zweck einer Auslandsreise an der tatsächlich

während der Reise ausgeübten Tätigkeit zu messen.
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